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hat der 2. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
am 5. Juli 2016 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Domgörgen  
und die Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Hartung und Dollinger 
 
 
beschlossen: 
 
 

Die Beschwerde des Beklagten gegen die Nichtzulassung 
der Revision in dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts 
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 9. Dezember 2015 
wird zurückgewiesen.  
 
Der Beklagte trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.  
 

 
 

G r ü n d e : 

 

Die auf die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache sowie auf einen Verfah-

rensfehler (§ 67 Satz 1 LDG NW und § 132 Abs. 2 Nr. 1 und 3 VwGO) gestützte 

Beschwerde des Beklagten ist unbegründet. 

 

1. Der 1967 geborene, ledige Beklagte steht als Justizvollzugshauptsekretär im 

Dienst des Klägers. Wegen des Sachverhalts, der den Gegenstand des gericht-

lichen Disziplinarverfahrens bildet, wurde der Beklagte wegen Geheimnisverrats 

(§ 353b StGB) in zwei Fällen zu einer Gesamtgeldstrafe von 75 Tagessätzen 

verurteilt. In zwei Fällen hatte der Beklagte einem ihm bekannten Mitglied eines 

Motorradclubs Informationen über ein in der Justizvollzugsanstalt inhaftiertes 

Mitglied dieses Motorradclubs, der wegen des Vorwurfs des Mordes an einem 

Mitglied eines konkurrierenden Motorradclubs vor Gericht stand, übermittelt. 

Der Beklagte hatte angegeben, auf welche Weise der Transport des inhaftierten 

Mitglieds zum Strafgericht gesichert und wie dieser Untersuchungshäftling in 

der Justizvollzugsanstalt untergebracht war. Gegenstand des gerichtlichen Dis-

ziplinarverfahrens ist neben dem strafgerichtlich abgeurteilten Geheimnisverrat 

noch der Umstand, dass sich der Beklagte bereit erklärt hatte, für zwei inhaftier-

te Mitglieder des Motorradclubs bestimmte Gegenstände in die Justizvollzugs-

anstalt zu schmuggeln und den Mitgliedern zu übergeben. Das Verwaltungsge-

richt hat den Beklagten aus dem Beamtenverhältnis entfernt. Das Oberverwal-
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tungsgericht hat die Berufung des Beklagten zurückgewiesen. Zur Begründung 

hat es im Wesentlichen ausgeführt: 

 

Der Beklagte habe die ihm obliegenden Dienstpflichten zu achtungs- und ver-

trauenswürdigem Verhalten, zur Amtsverschwiegenheit und zum Befolgen der 

allgemeinen Richtlinien seines Vorgesetzten verletzt. Bei Würdigung sämtlicher 

zu berücksichtigenden Umstände sei der Beklagte aus dem Beamtenverhältnis 

zu entfernen, weil er durch das Dienstvergehen das Vertrauen des Dienstherrn 

und der Allgemeinheit endgültig verloren habe. Die schwerste Verfehlung, die 

strafbare Verletzung der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit, wiege so schwer, 

dass die Entfernung des Beklagten aus dem Beamtenverhältnis indiziert sei. Zu 

den beiden Fällen der unbefugten Offenbarung von Dienstgeheimnissen kämen 

weitere vorsätzliche Pflichtverletzungen hinzu. Erkenntnisse zum Persönlich-

keitsbild des Beklagten und zum Umfang der Beeinträchtigung des Vertrauens 

fielen nicht derart ins Gewicht, dass eine andere als die durch die Schwere indi-

zierte Maßnahme geboten sei. 

 

2. Die Rechtssache hat nicht die grundsätzliche Bedeutung (§ 67 Satz 1 LDG 

NW und § 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO), die ihr die Beschwerde des Beklagten bei-

misst. 

 

Grundsätzliche Bedeutung (§ 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO) hat eine Rechtssache 

nur dann, wenn sie eine - vom Beschwerdeführer zu bezeichnende - grundsätz-

liche, bisher höchstrichterlich nicht beantwortete Rechtsfrage aufwirft, die im 

Interesse der Einheitlichkeit der Rechtsprechung oder einer Weiterentwicklung 

des Rechts revisionsgerichtlicher Klärung bedarf und die für die Entscheidung 

des Revisionsgerichts erheblich sein wird (stRspr, BVerwG, Beschluss vom 

2. Oktober 1961 - 8 B 78.61 - BVerwGE 13, 90 <91 f.>). Das ist hier nicht der 

Fall. 

 

a) Die Beschwerde sieht die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache zu-

nächst in der Frage,  

 
"ob der Verstoß gegen die Pflicht zur Amtsverschwiegen-
heit als vom Oberverwaltungsgericht angenommene 
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schwerste Verfehlung des Beamten, ohne weitere Wer-
tung insbesondere für die Zukunft für sich allein schon die 
Annahme zu rechtfertigen vermag, dass einzig die Entfer-
nung aus dem Dienst als schwerste Disziplinarmaßnahme 
geeignet und angemessen ist, um das Vergehen des Be-
amten zu ahnden". 

 

Die so formulierte Frage vermag die Zulassung der Revision wegen grundsätz-

licher Bedeutung der Rechtssache nicht zu rechtfertigen, weil sie sich im ange-

strebten Revisionsverfahren nicht stellen würde und deshalb nicht beantwortet 

werden könnte.  

 

Der Frage liegt die Vorstellung zugrunde, das Oberverwaltungsgericht sei da-

von ausgegangen, der Verstoß des Beklagten gegen die ihm obliegende Pflicht 

zur Amtsverschwiegenheit als der schwersten Verfehlung vermöge ohne weite-

re Wertung insbesondere für die Zukunft für sich allein schon die Annahme zu 

rechtfertigen, einzig seine Entfernung aus dem Beamtenverhältnis sei als 

schwerste Disziplinarmaßnahme zur Ahndung des Vergehens des Beamten 

geeignet und angemessen. 

 

Diese Vorstellung entspricht tatsächlich weder der Systematik der Vorschrift 

des § 13 LDG NW (entspricht § 13 BDG) noch der Vorgehensweise des Ober-

verwaltungsgerichts im konkreten Fall, das sich an der ständigen Rechtspre-

chung des Senats (BVerwG, Urteile vom 20. Oktober 2005 - 2 C 12.04 - 

BVerwGE 124, 252 <258 ff.> und vom 3. Mai 2007 - 2 C 9.06 - Buchholz 235.1 

§ 13 BDG Nr. 3 S. 3 f.) zum Bedeutungsgehalt der Bestimmung des § 13 

LDG NW orientiert hat. Die wörtlich verstandene Fragestellung unterscheidet 

nicht zwischen der Indizwirkung der Schwere des Dienstvergehens nach § 13 

Abs. 2 Satz 1 LDG NW und der eigentlichen Bemessung der Disziplinarmaß-

nahme unter Würdigung aller be- und entlastenden Umstände des Einzelfalls. 

 

Als maßgebendes Bemessungskriterium ist die Schwere des Dienstvergehens 

gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 LDG NW richtungweisend für die Bestimmung der 

erforderlichen Disziplinarmaßnahme. Davon ausgehend kommt es für die Be-

stimmung der Disziplinarmaßnahme darauf an, ob Erkenntnisse zum Persön-

lichkeitsbild und zum Umfang der Vertrauensbeeinträchtigung im Einzelfall der-
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art ins Gewicht fallen, dass eine andere als die durch die Schwere des Dienst-

vergehens indizierte Disziplinarmaßnahme geboten ist. Dementsprechend hat 

die Schwere des Dienstvergehens lediglich eine Indizwirkung, sie bestimmt 

aber nicht "ohne weitere Wertung" die für die Ahndung des Dienstvergehens 

angemessene Disziplinarmaßnahme. 

 

Sollte sich die Frage - entsprechend den einleitenden Ausführungen in der Be-

schwerdebegründung - tatsächlich nicht auf die endgültige Bemessung der Dis-

ziplinarmaßnahme, sondern lediglich auf die Einstufung der Schwere des 

Dienstvergehens i.S.v. § 13 Abs. 2 Satz 1 LDG NW und der grundsätzlichen 

Zuordnung zu einer bestimmten Disziplinarmaßnahme als Ausgangspunkt für 

die weiteren Erwägungen nach Maßgabe des § 13 Abs. 2 und 3 LDG NW be-

ziehen, so könnte sie ebenfalls nicht zur Zulassung der Revision wegen grund-

sätzlicher Bedeutung der Rechtssache führen. Denn die so verstandene Frage 

beträfe die Würdigung des konkreten Einzelfalls, die einer grundsätzlichen Klä-

rung nicht zugänglich ist.  

 

b) Auch die weitere Frage,  

 
"ob von einer vorsätzlichen Unterstützung einer kriminel-
len Vereinigung schon allein dann die Rede sein kann, 
wenn eine Person, mit welcher der Beamte seit der Kind-
heit und Jugend persönlich verbunden ist, etwas als per-
sönlichen Gefallen vom Beamten erbittet, die ihrerseits ei-
ner kriminellen Vereinigung angehört", 

 

führt nicht zur Zulassung der Revision wegen grundsätzlicher Bedeutung der 

Rechtssache. Denn auch sie betrifft lediglich die Würdigung der Umstände des 

konkreten Einzelfalls und wirft keine grundsätzliche Rechtsfrage auf. 

 

c) Schließlich begründet auch die Frage, 

 
"ob die Erwägungen des Strafgerichts zum Strafmaß - wie 
vom Oberverwaltungsgericht angenommen - für die Be-
messung der Disziplinarmaßnahme tatsächlich unerheb-
lich sind",  
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nicht die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache i.S.v. § 132 Abs. 2 Nr. 1 

VwGO. Das Oberverwaltungsgericht hat seiner Entscheidung die Rechtspre-

chung des Senats zur Bedeutung der Bewertung des Dienstvergehens durch 

die Strafgerichte für die disziplinarrechtliche Würdigung zugrunde gelegt 

(UA S. 25 f.). Insbesondere geht der Senat unverändert im Grundsatz davon 

aus, dass Straf- und Disziplinarrecht unterschiedliche Zwecke verfolgen 

(BVerwG, Urteil vom 18. Juni 2015 - 2 C 9.14 - BVerwGE 152, 228 Rn. 37). Das 

Strafrecht ist vom Vergeltungsprinzip mit dem Ziel der individuellen Sühne 

durch ein Unwerturteil über gemeinschaftswidriges Verhalten und strafrechtliche 

Sanktionen geprägt. Demgegenüber ist es ausschließlich Zweck des Diszipli-

narverfahrens, das Vertrauen in die Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit der Beam-

ten und damit die Funktionsfähigkeit des öffentlichen Dienstes sicherzustellen. 

Bei einer außerdienstlich begangenen Straftat kann zur Festlegung der Schwe-

re des begangenen Dienstvergehens, die gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 LDG NW 

richtungweisend für die Bestimmung der erforderlichen Disziplinarmaßnahme 

ist, indiziell auf die vom Strafgericht konkret ausgesprochene Sanktion zurück-

gegriffen werden (BVerwG, Urteile vom 25. März 2010 - 2 C 83.08 - BVerwGE 

136, 173 Rn. 21 und 26 und vom 18. Juni 2015 - 2 C 9.14 - BVerwGE 152, 228 

Rn. 37). Ist von den Strafgerichten bei einem außerdienstlich begangenen 

Dienstvergehen lediglich auf eine Geldstrafe erkannt worden, kommt die Ent-

fernung aus dem Beamtenverhältnis nur ausnahmsweise und bei Vorliegen dis-

ziplinarrechtlich bedeutsamer Umstände in Betracht (BVerwG, Urteil vom 

18. Juni 2015 - 2 C 9.14 - BVerwGE 152, 228 Rn. 38).  

 

Dies gilt aber nur für außerdienstlich begangene Dienstvergehen, nicht aber für 

ein innerdienstliches Dienstvergehen, bei dem - wie hier - das pflichtwidrige 

Verhalten in das Amt des Beamten und in die damit verbundene dienstliche Tä-

tigkeit eingebunden war. Bei diesem hat sich die grundsätzliche Zuordnung des 

Dienstvergehens zu einer der Disziplinarmaßnahmen im Sinne von § 5 Abs. 1 

LDG NW zunächst ebenfalls am gesetzlich bestimmten Strafrahmen auszurich-

ten, um durch die Orientierung des Umfangs des Vertrauensverlustes an dieser 

Vorgabe des Gesetzgebers eine nachvollziehbare und gleichmäßige disziplina-

rische Ahndung der Dienstvergehen zu gewährleisten (BVerwG, Urteil vom 

10. Dezember 2015 - 2 C 6.14 - NVwZ 2016, 772 Rn. 19). Ein über die bisheri-

14 



- 7 - 
 
 

ge Rechtsprechung des Senats hinausgehender Klärungsbedarf wird in der Be-

schwerdebegründung nicht entsprechend § 133 Abs. 3 Satz 3 VwGO dargelegt.  

 

Bei einem innerdienstlichen Dienstvergehen, bei dem der Beamte gerade nicht 

wie jeder andere Bürger, sondern in seiner dienstlichen Pflichtenstellung und 

damit als Garant einer unparteilichen und gesetzestreuen Verwaltung betroffen 

ist, kommt dem ausgeurteilten Strafmaß bei der Bestimmung der konkreten 

Disziplinarmaßnahme dagegen keine "indizielle" oder "präjudizielle" Bedeutung 

zu (stRspr, BVerwG, Urteil vom 8. März 2005 - 1 D 15.04 - Buchholz 232 § 77 

BBG Nr. 24 S. 16). 

 

Zu Recht weist die Beschwerde darauf hin, dass bei Straftaten im Amt das 

Strafgericht das sachnähere Gericht ist, um umfassende Erwägungen zur Straf-

zumessung zu treffen. Wie dargelegt, dient aber die disziplinarrechtliche Ahn-

dung insbesondere eines innerdienstlichen Dienstvergehens nicht der straf-

rechtlichen Sanktionierung des Pflichtenverstoßes, sondern der Sicherstellung 

der Funktionsfähigkeit des öffentlichen Dienstes. Für diese muss sich das Dis-

ziplinargericht nicht an der - im Streitfall ohnehin nicht unerheblichen - Geldstra-

fe orientieren, sondern hat in der originär dienstrechtlichen Bemessungsent-

scheidung in Ausübung der ihm übertragenen Disziplinarbefugnis eigenständig 

und ohne präjudizielle Bindung an strafrechtliche Bemessungserwägungen zu 

entscheiden, ob der betroffene Beamte durch das innerdienstlich begangene 

Dienstvergehen das Vertrauen des Dienstherrn und der Allgemeinheit endgültig 

verloren hat und deshalb aus dem Beamtenverhältnis zu entfernen ist. 

 

3. Der vom Beklagten in der Beschwerdebegründung behauptete Verfahrens-

mangel (§ 67 Satz 1 LDG NW und § 132 Abs. 2 Nr. 3 VwGO) liegt nicht vor. 

 

Die Beschwerde macht geltend, das Oberverwaltungsgericht habe den An-

spruch des Beklagten auf rechtliches Gehör dadurch verletzt, dass es ihm in 

der mündlichen Verhandlung verschiedene Zeitungsberichte zur öffentlichen 

Wahrnehmung der Gruppe der "…" zur Kenntnis gebracht habe, ohne deren 

Relevanz für das Verfahren deutlich zu machen und ohne hierzu Fragen an den 

Beklagten zu richten. Dies trifft nicht zu. 
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Der Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs soll sicherstellen, dass ein 

Verfahrensbeteiligter Einfluss auf den Gang des gerichtlichen Verfahrens und 

dessen Ausgang nehmen kann. Zu diesem Zweck muss er Gelegenheit erhal-

ten, sich zu allen tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkten zu äußern, die 

entscheidungserheblich sein können. Zwar korrespondiert mit diesem Äuße-

rungsrecht keine umfassende Frage-, Aufklärungs- und Hinweispflicht des Ge-

richts. Vielmehr kann regelmäßig erwartet werden, dass die Beteiligten von sich 

aus erkennen, welche Gesichtspunkte Bedeutung für den Fortgang des Verfah-

rens und die abschließende Sachentscheidung des Gerichts erlangen können, 

und entsprechend vortragen. Das Gericht verstößt aber dann gegen den An-

spruch auf rechtliches Gehör, wenn es ohne vorherigen Hinweis auf rechtliche 

Gesichtspunkte abstellt, mit denen auch gewissenhafte und kundige Prozess-

beteiligten nach dem bisherigen Prozessverlauf nicht zu rechnen brauchten 

(stRspr, vgl. BVerfG, Beschluss vom 19. Mai 1992 - 1 BvR 986/91 - BVerfGE 

86, 133 <144 f.> sowie Kammerbeschluss vom 15. Februar 2011 - 1 BvR 

980/10 - NVwZ-RR 2011, 460 Rn. 13 m.w.N.). 

 

Diese Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt. Das Oberverwaltungsgericht hat 

nicht auf einen im vorstehenden Sinne überraschenden rechtlichen Gesichts-

punkt abgehoben. Die Einordnung des Motorradclubs "…" als eine rechtsfeind-

liche und gewaltbereite Gruppierung war bereits Gegenstand des erstinstanzli-

chen Urteils. Das Verwaltungsgericht hat im Hinblick auf die Schwere des 

Dienstvergehens des Beklagten ausgeführt, es handele sich bei den "…" um 

eine Vereinigung, die außerhalb der Gesellschaft und deren Regeln und Geset-

ze stehe. Immer wieder würden einzelnen Mitgliedern oder ganzen Untergrup-

pierungen Kontakte zur organisierten Kriminalität nachgewiesen, insbesondere 

hinsichtlich der Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz. 

Ausweislich des Protokolls der mündlichen Verhandlung vor dem Oberverwal-

tungsgericht sind dem Beklagten vor der Erörterung der Sach- und Rechtslage 

Berichte über die Gewaltbereitschaft und die Nähe zur Kriminalität von Mitglie-

dern des Motorradclubs "…" ausgehändigt worden und ist ihm Gelegenheit zur 

Kenntnisnahme gegeben worden. Zudem hat der Beklagte in der Berufungs-

verhandlung eingeräumt, von der langjährigen Mitgliedschaft seines Freundes 
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bei den "…" gewusst zu haben. Angesichts dessen hätte ein gewissenhafter 

und kundiger Prozessbeteiligter Anlass gehabt, von sich aus auf den Gesichts-

punkt der Gefährlichkeit der Gruppierung "…" und ihrer Unterstützung durch 

den zweifachen Geheimnisverrat des Beklagten nach § 353b StGB, bei dem 

der Strafrahmen immerhin bis zu einer Freistrafe von fünf Jahren reicht, einzu-

gehen und hierzu umfassend vorzutragen. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 74 Abs. 1 LDG NW und § 154 Abs. 2 

VwGO. Einer Festsetzung des Streitwerts für das Beschwerdeverfahren bedarf 

es nicht, weil für das Verfahren Gebühren nach dem Gebührenverzeichnis der 

Anlage zu § 75 LDG NW erhoben werden. 

 

 

Domgörgen       Dr. Hartung       Dollinger 

21 


	G r ü n d e :

